
1. Wo kann ich einen Antrag auf Anerkennung eines ausländischen Berufsabschlusses
stellen?

Häufig gestellte Fragen

Wenn Sie im Bundesland Thüringen in einem reglementierten Gesundheitsfachberuf arbeiten
möchten, ist der Antrag beim Thüringer Landesverwaltungsamt, Referat 720 zu stellen. Das
Antragsformular, den Vordruck Lebenslauf, ein Merkblatt und Beratungshinweise finden Sie auf
unserer Webseite.

2. Kann ich den Antrag stellen, wenn ich noch nicht in Thüringen wohne?

Ein Wohnsitz in Thüringen ist nicht erforderlich. Es genügt eine Absichtserklärung, dass Sie in
Thüringen arbeiten möchten. Diese Absichtserklärung ist durch geeignete Unterlagen glaubhaft
darzustellen. Als Unterlagen eignen sich z.B. Arbeitsplatzzusagen, Arbeitsverträge, konkrete
Stellenbewerbungen oder das Beratungsprotokoll der Zentralen Servicestelle Berufsanerkennung
der Bundesagentur für Arbeit (ZSBA).

Wollen Sie sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen, nutzen Sie bitte unseren Vordruck:
Vollmacht. Diesen finden Sie auch auf unserer Webseite.

Gebührenpflichtige Bescheide und Urkunden werden nicht an Auslandsadressen zugestellt. Hier
benötigen wir einen Bevollmächtigten mit ladungsfähiger Adresse in Deutschland, der zur
Entgegennahme berechtigt wird und als Kostenschuldner auftritt.

Ich weiß noch nicht, in welchem Bundesland ich arbeiten möchte. Kann ich den
Anerkennungsantrag auch bei verschiedenen Behörden in Deutschland stellen?

3.

Nein. Sie können den Antrag nur bei einer Behörde stellen. Wenn Ihnen eine Erlaubnisurkunde
erteilt wird, gilt diese in der gesamten Bundesrepublik Deutschland. Wenn sich Ihre Berufspläne
während des Antragsverfahrens ändern und Sie eine Arbeit in einem anderen Bundesland
aufnehmen möchten, ist uns dies umgehend mitzuteilen. Es erfolgt dann die Prüfung eines
Zuständigkeitswechsels. Ihre Antragsunterlagen werden ggf. zur neuen Anerkennungsbehörde
gesandt und das Verfahren dort fortgesetzt.

4. Wie und wann muss ich meine deutschen Sprachkenntnisse nachweisen?

Deutsche Sprachkenntnisse müssen auf dem Sprachniveau B2 des Gemeinsamen europäischen
Referenzrahmens für Sprachen nachgewiesen werden. Vorzulegen ist ein vollständiges
B2-Zertifikat eines anerkannten Sprachinstituts z.B. Goethe-Institut, TestDaF-Institut, telc gGmbH,
ÖSD oder ECL. Erkennbar sein müssen die abgelegten Prüfungsteile und die erreichte Punktzahl.
Gegebenenfalls sind alle ausgestellten Teilzertifikate vorzulegen.

Das Zertifikat muss spätestens vor der Erstellung der Erlaubnisurkunde vorgelegt werden.



5. In welcher Form müssen die Antragsunterlagen eingereicht werden?

Das Antragsverfahren ist ein schriftliches Verfahren.

Alle Antragsunterlagen sind nur auf dem Postweg einzureichen. Elektronisch eingereichte Anträge
werden nicht bearbeitet.

Dokumente müssen als beglaubigte Kopie eingereicht werden. Die Kopie ist direkt vom Original zu
fertigen und mit einer amtlichen Beglaubigung versehen zu lassen.

Amtlich beglaubigte Kopien sind von folgenden Stellen anfertigen zu lassen:

von Behörden und Notaren der Bundesrepublik Deutschland oder-
- von deutschen Botschaften/Konsulaten.

Fremdsprachige Dokumente sind mit einer deutschen Übersetzung vorzulegen.
Hierbei ist zu beachten:

- Dem Übersetzer muss das Originaldokument vorliegen. Dieser Umstand ist vom Übersetzer
auch in der Übersetzung zu bestätigen.

- Akzeptiert werden nur Übersetzungen, die in Deutschland oder im Ausland von einem
öffentlich bestellten oder beeidigten Übersetzer/Dolmetscher angefertigt wurden. Die
Bestellung oder Beeidigung muss auf der Übersetzung oder im Stempel erkennbar sein oder
durch ein geeignetes Schriftstück nachgewiesen werden.

- Durch den Übersetzer selbst ist das übersetzte fremdsprachige Dokument als einfache Kopie
untrennbar an die originale Übersetzung zu heften (z.B. durch das Anbringen eines Siegels
an den Verbindungsstellen).

- Achten Sie auf eine vollständige Übersetzung des Dokumentes einschließlich aller Siegel,
Stempel und Vermerke (ggf. auch der Rückseite).

6. Mit welchen Kosten muss ich rechnen?

- Defizitbescheid/Feststellungsbescheid: max. 160 €

- Erlaubnisurkunde:80 €

- Anpassungslehrgang oder Kenntnisprüfung: 250 € zzgl. Gebühren bei
Wiederholungsprüfungen

- ggf. Gebühren bei Antragsrücknahme; je nach Bearbeitungsstand.

7. Besonderheiten im Antragsverfahren

Wir behalten uns vor, die Prüfung der Echtheit bzw. Plausibilität der Unterlagen vornehmen zu
lassen oder Gutachten durch die Gutachterstelle für Gesundheitsfachberufe erstellen zu lassen.
Hierfür sind weitere Gebühren einzuplanen. Diese werden Ihnen vorher bekanntgegeben.

Stand: 23.08.2024
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